
Änderungen im Merkblatt zum  Einheitspapier  2004

Das Merkblatt zum Einheitspapier 2004 ist seitens des Bundesministeriums der Finanzen
im Amtsblatt des Bundesministeriums unter VSF N 01 2004 Nr. 1 veröffentlicht worden.

Nachstehend sollen Anmerkungen bzw. ein Überblick zu den wesentlichen Änderungen
gegeben werden:

Der Aufbau des Merkblattes entspricht den bisherigen Ausgaben unterteilt nach Titeln I
bis III  sowie den Anhängen 1 bis 8; innerhalb der Titeln erfolgt die Gliederung nach
Abschnitten.

Änderungen Titel I

Im Titel I = „Allgemeine Bemerkungen“ wäre es sinnvoll gewesen, unter den
Vorbemerkungen in den Absätzen 12 und 12 a) den Beitritt der 10 neuen Mitgliedstaaten
ab Mai 2004 vorzusehen, so wie an anderer Stelle, z.B auf Seite 40 zu Feld 51 oder im
Anhang 4 bei den Eingangs- und Ausgangszollstellen.

Folglich kann das Merkblatt ohne Änderung in dieser Form nur bis Mai 2004 Anwendung
finden, weil sich die Definition im Absatz 12 a) zu EFTA-Land wesentlich verändert, was
zwangsläufig Auswirkung im Titel II = „Bemerkungen zu den einzelnen Feldern“ hat. 

Hinweis: 
Schriftliche Zollanmeldungen sind auf einem Vordruck 
(= Einheitspapier EP / Single Administration Document SAD  )  
gem. Art. 61 Abs. 2 der VO (EWG) Nr. 2913/92 Zollkodex ZK    und
Art. 205 Abs. 1 der  VO (EWG) Nr. 2454/93 Zollkodexdurchführungs-
Verordnung ZK-DVO  nach vorgeschriebenem Muster abzugeben;

dazu sind alle Angaben zur Anwendung der Vorschriften über das
beantragte Zollverfahren erforderlich, wobei dann das Merkblatt EP als
Ausfüllanleitung dient (vgl. auch VO (EWG) Nr. 2454/93 Anhang 37) 

Das jeweils aktuelle Merkblatt finden Sie unter VSF Z 3455 (Dienstanweisung Zoll)
oder im Internet.

Die Beschreibung im Absatz 19 a) zum Vordruck T 2 LF wurde modifiziert.
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Zu Absatz 27 ist unter Ziffer 12 nun korrekt die Meldung zur Intrastat und nicht wie bisher
falsch die Angabe Versendung/Ausfuhr angegeben.

Zu Absatz 28 erfolgte gleichfalls eine Textmodifizierung. 

Im Absatz 32 wäre es gleichfalls wünschenswert gewesen, auch hier bereits die
Einschränkung auf Mai 2004 für Tschechien und die Slowakei zu vermerken.

Zu Absatz 34 erfolgte neben der Modifizierung der korrekten Angabe des Bundesamtes
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nun auch die zusätzliche Aufnahme der Möglichkeit für
den zugelassenen Ausführer, den Stempelabdruck dv-mäßig selbst zu erstellen ( siehe
vorletzter Absatz ). Hintergrund ist, dass hier die EG
Kommission auf Anfrage des Bundesministeriums der Finanzen dieses DV-Verfahren der
Option durch die  Bundesdruckereien gleichgestellt hat.

Zu Absatz 36 a) ist bei der Versendung/ Ausfuhr....... die Maximalanforderungen
eingeschränkt worden, so sind u.a. die Felder 15 a) , 18 und 27 nicht mehr auszu-
füllen und Feld 35 nur noch bei Wiederausfuhr unter Beendigung eines Zolllager-
Verfahrens bzw. beim Versand. Gerade im Hinblick auf die Ermittlung der  Rohmasse
einer Ware ( Feld 35 ) tritt hier eine Erleichterung ein.

Zu Absatz 36 b) ist spiegelbildlich dann bei den Minimalanforderungen unter Versendung /
Ausfuhr......... ( Absatz 36 b 1 ) gleichfalls Feld 35 entfallen und unter Absatz 36 b 4 )
aufgenommen worden.

Zu Absatz 46 erfolgt nun die korrekte Angabe zur Verwendung der Zollnummer.
Leider dauert die Erteilung einer solchen in Deutschland derzeit 3 bis 4 Monate. Folglich
hat das Bundesministerium der Finanzen die ursprünglich gesetzte Frist der Ablehnung
von Zollanträgen bei Nichtangabe der Zollnummer von Dezember 2003 auf 01. Juli 2004
verlängert. 

Änderungen Titel II
Abschnitt I Versendung / Ausfuhr 

Leider wird hier zu Feld 1, erstes Unterfeld bei Verwendung der Kennung EU auf die
bereits oben erwähnte EFTA Definition ( siehe Absatz 12a in Titel I ) verwiesen, wobei
dies so nur bis Mai 2004 gelten kann.

Zu Feld 2 erfolgten neue Angaben sowie Textmodifikationen; so ist im ersten Absatz die
Bestimmung, dass bei passiver Veredelung der Bewilligungsinhaber der Ausführer ist, neu
aufgenommen worden. Dafür ist der Hinweis auf die Durchfuhr einer Ware ersatzlos
gestrichen worden.
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Im zweiten Absatz zu Feld 2 ist der Hinweis zu dem Subunternehmer nun klarer abgefasst
und im dritten Absatz dann bestimmt, dass vorerst die Angabe der Zollnummer des
Subunternehmers nicht erforderlich ist ( im Hinblick auf die Vorgabe der EG Kommission,
dass spätestens ab dem Jahr 2006 alle in der EG ansässigen Anmelder eine
Indentifikationsnummer benötigen, dürfte diese Bestimmung auch nur bis zum Jahr 2006
so bestehen bleiben ).

Zu Feld 4 ist die Einschränkung der Verwendung von Ladelisten auf den Versand nun
logischerweise entfallen, weil dieses Feld nur beim Versand auszufüllen war.
Der Hinweis, dass Ladelisten und Ergänzungsvordrucke nicht nebeneinander verwendet
werden dürfen, ist zu beachten.

Zu Feld 8 Empfänger erfolgt neu die Klarstellung, dass hier zunächst die Angabe der
Zollnummer unterbleibt ( siehe oben auch Anmerkung zu Feld 2 ).

Zu Feld 14 erfolgte die Neufassung dahingehend, dass nun die Angabe  
„ Subunternehmer „  nicht mehr notwendig ist.

Feld 15 ist nicht mehr auszufüllen.

Zu Feld 18 „Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittel beim Abgang“
erfolgt die Angabe nur noch beim Versand und nicht mehr bei der Ausfuhr;
der Absatz selbst wurde textlich modifiziert.

Zu Feld 27 ist keine Angabe mehr zu machen; leider erscheint hier eine drucktechnische
Fehlerangabe für den Seeverkehr. 

Zu Feld 29 „Ausgangszollstelle“ ist zu beachten, dass hierzu der Anhang 4 des
Merkblattes benötigt wird; der Anhang 4 enthält aber auf den ersten beiden Seiten einen
Fehldruck, weil die Angabe der Schlüsselnummern der Zollstellen nur
dreistellig erfolgt. Deshalb ist die Druckberichtigung zum Anhang 4 zu verwenden.

Zu Feld 35 erfolgt nun die Angabe der Rohmasse nur noch bei Wiederausfuhr unter
gleichzeitiger Beendigung des Zolllagerverfahrens und beim Versand.

Zu Feld 44 erfolgte die Aufnahme des Hinweises auf das Kimberley-Zertifikates für
Rohdiamanten.

Feld 51 sieht dann bereits den Beitritt ab Mai 2004 vor.

Im Feld 54 wird dann die bisherige Internetangabe zur Zollverwaltung erwähnt;
neu ist www.zoll.de
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Änderungen Titel II
Abschnitt II gemeinschaftliches Versandverfahren

Keine wesentlichen Änderungen.

 
Änderungen Titel II
Abschnitt III  Eingang / Einfuhr

Zu Feld 1 gelten hier die gleichen Anmerkungen wie oben zur Ausfuhr im 
Hinblick auf den Beitritt zur EU im Mai 2004.

Zu Feld 2 ist derzeit die Angabe der Zollnummer des Versenders nicht erforderlich.

Zu Feld 8 ist jetzt die erfolgte Änderung der Möglichkeit der Abgabe einer einzigen
Zollanmeldung bei mehreren Warenempfängern ( Sammelsendung ) durch die Angabe
„Verschiedene“ vorgesehen.

Zu Feld 14 wurde lediglich der Hinweis zur Angabe der Zollnummer textlich modifiziert.

Zu Feld 44 erfolgt analog zur Ausfuhr auch hier der Hinweis zum Kimberley-Zertifikat für
Rohdiamanten.

Zu Feld 48 erfolgte beim Zahlungsaufschub eine Textmodifikation, so dass nun die
Angaben zu Alfa/Douane entfallen sind.

Änderungen zu den Anhängen

Anhang 1 A Länderverzeichnis
Hier wurde im wesentlichen von Jugoslawien umgestellt auf nun Serbien und Montenegro
( CS ) 

Anhang 4
Wie bereits oben erwähnt, hat sich hier der Druckteufel eingeschlichen; die
Schlüsselnummern der Zollstellen müssen vierstellig sein.

Anhang 5
Neu aufgenommen ist unter Code 19 die Zollbefreiung mit Luftfahrttaug-
lichkeitsbescheinigung gem. Verordnung (EG) Nr. 1147/2002 des Rates vom 25. Juni
2002. Leider ist aber hier bei der Listung der gebräuchlichen Codes dann dieses
Beispiel nicht erwähnt; deshalb hier zur Vervollständigung: 119 ( = Abgabenbegünstigung
erga omnes wegen Zollaussetzung mit Luftfahrt-tauglichkeitsbescheinigung ). 
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Der Vollständigkeit halber ist hier auch auf die erforderlichen Rechnungstexte
hinzuweisen, welche aufgebracht sein müssen, sofern man diese Zollbegünstigung
begehrt.

Anhang 8
Sofern die Anmeldung über Atlas erfolgt, ist die Schlüsselzahl fünfstellig. Leider
sieht die Ausgabe 2004 so wie bereits 2003 dies nicht vor;
also Abgabenart Zoll bei Atlas:       101 00
        Abgabenart EUSt bei Atlas:    200 00.

HINWEIS ZUM URHEBERRECHT:

Diese Zusammenfassung ist von MA-Tax Consulting GmbH für das gemeinsame Außenhandelsportal zusammen mit
dem Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V. -WVIB- erstellt worden. Das Werk einschließlich aller
seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des  Urheberrechtsgesetzes  ist  ohne  Zustimmung  der  Autoren  unzulässig  und  strafbar.  Dies  gilt  insbesondere  für
Vervielfältigungen,  Übersetzungen,  Mikroverfilmungen  und  die  Einspeicherung  und  Verarbeitung  in  elektronischen
Systemen. Der Inhalt dieses Werkes basiert auf aktuellen Informati-onen. Eine Verantwortung für die Richtigkeit der mit
aller  Sorgfalt  ermittelten  Angaben  kann  nicht  übernommen  werden,  da  die  Steuergesetzgebung  ständigen
Anpassungen und Änderungen unterworfen ist.

Stand: Januar 2004 KHM/NH 
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